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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.12.2013 

Geschäftszahl 

2012/12/0165 

Rechtssatz 

Zur Frage einer objektiven Diskriminierung nach dem Alter ist festzuhalten, dass eine unvertretbare 
Mindergewichtung von (spezifischer) Berufserfahrung per se eine mittelbare Diskriminierung auf Grund des 
Alters darstellt, da im Regelfall (dienst-)ältere Personen über erhöhte solche Berufserfahrung verfügen. 


